
Aus den G r ü n d e n :
Das Kreisgericht hat den Sachverhalt ausreichend aufge
klärt, zutreffend festgestellt und rechtlich richtig beurteilt. 
Es hat jedoch den Grad der Schuld fehlerhaft beurteilt, 
indem es dem Zeugen D. ein Mitverursachen am Zustande
kommen des Unfalls angelastet hat
Bei der Prüfung der Frage, ob eine mitwirkende Verur
sachung durch D. vorliegt, ist im vorliegenden Fall von fol
genden Sachverhaltsfeststellungen auszugehen:
Der Zeuge befand sich höchstens 20 m hinter dem Ange
klagten, als dieser die Fahrtrichtungsänderung nach links 
durch Blinkzeichen angab. Zu diesem Zeitpunkt betrug bei 
der vom Zeugen gefahrenen Geschwindigkeit von 50 km/h 
allein schon sein Reaktionsweg 13,9 m, also etwa zwei Drit
tel der gesamten Strecke des Abstands zum Fahrzeug des 
Angeklagten. Hinzu kommt daß sich der Zeuge, schon 
links versetzt fahrend, auch auf etwaigen Gegenverkehr zu 
konzentrieren hatte. Der Zeuge hatte bei dieser plötzlich 
für ihn entstandenen kritischen Verkehrssituation nur zwei 
Möglichkeiten: zu bremsen oder den bereits eingeleiteten 
Überholvorgang durchzuführen. Er entschied sich für das 
letztere. Auch durch ein plötzliches Bremsen hätte er den 
Unfall nicht verhindern können, weil bei dieser Geschwin
digkeit sein reiner Bremsweg 19,3 m betrug. Sein Reak
tionsweg — unter Beachtung der Reaktionszeit — und sein 
Bremsweg betrugen somit vom Beginn des Überholvor
gangs bis zum Fahrzeug des Angeklagten 33,2 m, also mehr 
als die Hälfte des Abstands. Auf Grund dieser objektiven 
Sachlage war der Zeuge, selbst bei Wahrnehmung des 
Blinkzeichens, nicht mehr in der Lage, den Zusammenstoß 
durch Bremsen abzuwenden.
Da das Nichtwahrnehmen des Blinkzeichens durch den Zeu
gen somit ohne Bedeutung für die Beurteilung des vorlie
genden Falles ist* war der Standpunkt des Kreisgerichts, 
diesen Umstand dem Zeugen im Sinne einer Mitwirkung 
anzulasten, fehlerhaft. Seitens des Zeugen liegt kein Ver
stoß gegen § 8 Abs. 5 StVO vor.
Dieser Unfall ist allein vom Angeklagten durch sein schuld
haftes verkehrswidriges Verhalten verursacht worden.
Unrichtig ist auch die Verurteilung des Angeklagten zum 
Schadenersatz gegenüber den geschädigten Eheleuten D. 
Es wurde richtig festgestellt, daß der Angeklagte diesen 
Verkehrsunfall in Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit 
verursachte. In einem solchen Fall besteht nicht für den 
Mitarbeiter, sondern für den Betrieb, für den er tätig ist, 
die Schadenersatzpflicht Die Ersatzpflicht des Mitarbeiters 
wird vom Gesetz (§ 331 ZGB) ausdrücklich ausgeschlos
sen.
In dieser Sache bestand für die Verurteilung zum Schaden
ersatz aber auch deswegen keine Grundlage, weil der Pro
zeßbevollmächtigte der Geschädigten in der Annahme, daß 
der Betrieb des Angeklagten den Schaden zu ersetzen hat, 
den Schadenersatzantrag zurückgenommen hat.
Die gemäß § 33 Abs. 3 StGB angeordnete Wiedergut
machungspflicht des Angeklagten bleibt jedoch trotz des 
Wegfalls der Verurteilung des Angeklagten zum Schaden
ersatz unberührt. Die Wiedergutmachungspflicht des Ange
klagten bezieht sich auf Verpflichtungen aus der materiel
len Verantwortlichkeit nach arbeitsrechtlichen Bestimmun
gen (vgl. OG, Urteil vom 6. November 1975 — 3 Zst 25/75 — 
unveröffentlicht).
Das Urteil des Kreisgerichts war deshalb in Übereinstim
mung mit dem Vertreter des Generalstaatsanwalts der DDR 
hinsichtlich der Verurteilung des Angeklagten zum Scha
denersatz aufzuheben, der Schadenersatzantrag als unzu
lässig zurückzuweisen sowie eine Korrektur der Bewertung 
des Grades der Schuld vorzunehmen. §

§ 196 Abs. 1 StGB.
Für das Vorliegen des Tatbestandsmerkmals „Beschädi
gung oder Vernichtung bedeutender Sachwerte“ bei einem 
schweren Verkehrsunfall i. S. des § 196 Abs. 1 StGB ist

nicht allein die Art des Sachwerts entscheidend; vielmehr 
kommt es auch darauf an, ob die Beschädigung oder Ver
nichtung bedeutende Auswirkungen auf die Volkswirt
schaft hatte.
BG Dresden, Urteil vom 23. September 1976 — 3 BSB 
491/76.

Die 36jährige Angeklagte arbeitet seit dem 23. April 1976 
als Straßenbahnfahrerin im VEB Verkehrsbetriebe.
Am 11. Juni 1976 begann sie gegen 15 Uhr ihren Dienst. 
Um 23.55 Uhr fuhr sie mit dem Straßenbahnzug über den 
P.-Platz und wollte nach links einbiegen. Dabei hatte sie 
den Fährverkehr auf der Hauptstraße zu beachten, übersah 
aber eine von links kommende Straßenbahn, so daß beide 
Straßenbahnzüge kollidierten. An den beiden Triebwagen 
und an einem Hänger entstand ein Sachschaden in Höhe 
von 39 780 M.
Auf Grund dieses Sachverhalts verurteilte das Kreisgericht 
die Angeklagte wegen Herbeiführung eines schweren Ver
kehrsunfalls (Vergehen gemäß § 196 Abs. 1 und 2 StGB) 
auf Bewährung. Die Bewährungszeit wurde auf ein Jahr 
festgelegt und für den Fall der Nichtbewährung eine Frei
heitsstrafe von sechs Monaten angedroht. Die vom Arbeits
kollektiv übernommene Bürgschaft für die Angeklagte 
wurde bestätigt.
Gegen diese Entscheidung hat die Angeklagte mit dem Ziel 
des Freispruchs Berufung eingelegt.
Das Rechtsmittel hatte Erfolg.

Aus den G r ü n d e n :
Nach den Feststellungen des Verkehrsbetriebes entstanden 
außer den Reparaturkosten keine weiteren volkswirtschaft
lichen Schäden. Dazu hat der Senat in ergänzender Beweis
aufnahme zwei Zeugen vernommen und festgestellt, daß 
sich die Beschädigung der Triebwagen und des Hängers der 
Straßenbahn nicht auf die Einhaltung des Fahrplans aus
gewirkt hat, weü nach 24 Uhr planmäßig eine Pause ein- 
tritt. Der Ausfall der Wagen konnte am folgenden Tag mit 
Hilfe der vorhandenen Reserve an Straßenbahnwagen er
setzt werden. Die Wagen waren zur Reparatur in der Be
triebswerkstatt geeignet. Die Reparaturkapazitäten des 
Betriebes wurden nicht außergewöhnlich hoch bean
sprucht.
Danach steht fest, daß durch den von der Angeklagten 
verursachten Verkehrsunfall über die entstandenen Repa
raturkosten hinaus keine weitergehenden Auswirkungen 
auf die Volkswirtschaft eingetreten sind.
Für die Verwirklichung des Tatbestands des § 196 StGB in 
der Alternative der Beschädigung bedeutender Sachwerte 
ist im konkreten Fall die Höhe des am Fahrzeug entstan
denen finanziellen Schadens allein nicht ausreichend. Aber 
auch die Art des Sachwerts, wie hier ein zur Personen
beförderung eingesetztes Fahrzeug, ist nicht allein für das 
Vorliegen des Tatbestandsmerkmals „bedeutender Sach
wert“ entscheidend. Vielmehr kommt es auch darauf an, 
ob die Beschädigung oder Vernichtung bedeutende Aus
wirkungen auf die Volkswirtschaft hatte. Weder mit der 
konkreten Schadenssumme noch mit der Art des Sachwerts 
allein sind zwangsläufig volkswirtschaftliche Auswirkun
gen verbunden.
Demzufolge hat die Angeklagte den Tatbestand der Her
beiführung eines schweren Verkehrsunfalls gemäß § 196 
StGB nicht verwirklicht. Sie war gemäß § 244 Abs. 1 StPO 
freizusprechen.

A n m e r k u n g :
Der vorstehenden Entscheidung des Bezirksgerichts ist zu
zustimmen.
Bereits in Z i f f .  1.1. des Beschlusses des Plenums des Ober
sten Gerichts zu einigen Fragen der Rechtsprechung in 
Verkehrsstrafsachen vom 2. Juli 1969 (NJ-Beilage 4/70 zu 
H e f t  15) wird darauf hingewiesen, daß bedeutende Sach-
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